
 
L INDENMEIER   L INDENMEIER  

S T E U E R B E R A T E R  

 
 

 
 

LINDENMEIER  STEUERBERATER  HAUPTSTR. 58  68259 MANNHEIM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Freundlichkeit ist eine Sprache, welche die Stummen sprechen, die Tauben hören können. 
Christian Nestell Bovee; 1820 – 1904, amerikanischer Epigrammatiker 

 

 

Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, 

Arbeits- und Sozialrecht 

 

IV/2015 
 
 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Das Steueränderungsgesetz 2015 

2. Höhere Anforderungen an Registrierkas-

sen ab 2017 

3. Beschäftigung von Asylsuchenden, aner-

kannten Flüchtlingen und Geduldeten 

4. Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der 

Hilfe für Flüchtlinge

 
 
 
 
 Basiszinssatz / Verzugszinssatz 

 Verbraucherpreisindizes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R AN K  L I N D E N M E I E R  
S T E U E R B E R A T E R    R E C H T S A N W A L T  

V E R E I D I G T E R  B U C H P R Ü F E R  
 

M AR C  L I N D E N M E I E R  
S T E U E R B E R A T E R  

 
 
 

6 8 2 5 9  M A N N H E I M  ( F E U D E N H E I M )  
H A U P T S T R A S S E  5 8  
T E L E F O N   0 6 2 1 / 7 9 9 8 5 - 0  
F A X           0 6 2 1 / 7 9 9 8 5 - 4 0  
e M a i l     l i n d e n m e i e r @ t - o n l i n e . d e  

 
w w w . l i n d e n m e i e r . d e  

 
  

 

 
 



 

1. Das Steueränderungsgesetz 2015 
 

Der Bundesrat stimmte am 16.10.2015 dem Steueränderungsgesetz 2015 zu, das Vorschläge der Länder 

umsetzt, welche in 2014 nicht mehr realisiert werden konnten. Es enthält eine Vielzahl von kleinen 

Gesetzesänderungen. Die interessantesten sollen hier kurz aufgelistet werden:  

 

Investitionsabzugsbetrag: Investitionsabzugsbeträge ermöglichen – unter weiteren Voraussetzungen – 

die Vorverlagerung von Abschreibungsvolumen in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstel-

lung eines begünstigten Wirtschaftsgutes. Aber auch bei bereits angeschafften oder hergestellten be-

günstigten Wirtschaftsgütern können in bestimmten Fällen Investitionsabzugsbeträge und eine daraus 

resultierende gewinnmindernde Herabsetzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten noch in An-

spruch genommen werden.  

 

Die Neuregelung sieht vor, dass Steuerpflichtige ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für begünstigte 

künftige Investitionen im beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von unverändert 

200.000 € im Jahr gewinnmindernd abziehen können. Die bisherige Dokumentationspflicht wird durch 

eine Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der notwendigen Angaben ersetzt. 

 

Bei nicht durchgeführten begünstigten Investitionen nach Ablauf der dreijährigen Investitionsfrist sind 

die Abzugsbeträge rückgängig zu machen und zu verzinsen. Klarstellend wird gesetzlich geregelt, dass 

auch eine freiwillige vorzeitige Rückgängigmachung von Abzugsbeträgen zulässig ist, z. B. bei nicht 

mehr zu erwartenden Investitionen zur Vermeidung höherer Zinsen durch eine spätere Änderung der 

Steuerfestsetzung.  

 

Unterhaltsleistungen: Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehe-

gatten können bis zu einem Betrag von zzt. 13.805 € zzgl. der im jeweiligen Veranlagungszeitraum für 

die Absicherung der unterhaltenen Person aufgewendeten Beträge (= Basiskranken- und Pflegepflicht-

versicherung) als Sonderausgaben abgezogen werden. Die Unterhalt empfangende Person hat die Zah-

lungen als Sonstige Einkünfte zu versteuern (Korrespondenzprinzip).  

 

Das Prüfungsamt des Bundes stellte in diesem Zusammenhang mehrfach Defizite in der Verfahrens-

durchführung fest. Danach ist zwar der Sonderausgabenabzug bei der zahlenden Person sichergestellt, 

nicht jedoch die Versteuerung bei der empfangenden Person. Zur Verfahrenssicherung wird für den 

Zahlenden die Pflicht eingeführt, die Identifikationsnummer der den Unterhalt empfangenden Person 

anzugeben. Die unterhaltene Person wird ihrerseits verpflichtet, ihre Identifikationsnummer der den 

Unterhalt leistenden Person mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Unterhalts-

leistende berechtigt, die Identifikationsnummer bei der für den Unterhaltsleistenden zuständigen Fi-

nanzbehörde zu erfragen.  

 

 

 

 

2. Höhere Anforderung an Registrierkassen ab 2017 
 

Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium (BMF) zur Aufbewahrung 

der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzäh-

lern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. 

 

Danach müssen alle steuerlich relevanten Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse 

erzeugten Rechnungen unveränderbar und vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist 

ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung ausschließlich in ausgedruckter Form. 

 

 



Nach der im BMF-Schreiben vertretenen Auffassung müssen auch die Registrierkassen sowie die mit 

ihrer Hilfe erstellten digitalen Unterlagen seit dem 1.1.2002 neben den „Grundsätzen ordnungsmäßiger 

DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)“ auch den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüf-

barkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ entsprechen. Danach müssen die digitalen Unterlagen und die 

Strukturinformationen in einem auswertbaren Datenformat vorliegen.  

 

Ist die komplette Speicherung aller steuerlich relevanten Daten – bei der Registrierkasse insbe-

sondere Journal-, Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungsdaten – innerhalb 

des Geräts nicht oder nicht dauerhaft möglich, müssen diese Daten unveränderbar und maschi-

nell auswertbar auf einem externen Datenträger gespeichert werden. Ein Archivsystem muss die 

gleichen Auswertungen wie jene im laufenden System ermöglichen.  

 

Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für die mit Hilfe eines Taxameters oder Wegstreckenzäh-

lers erstellten digitalen Unterlagen, soweit diese Grundlage für Eintragungen auf einem Schichtzettel 

sind. Dies gilt für Unternehmer ohne Fremdpersonal entsprechend. 

 

Bitte beachten Sie! Steuerpflichtige, die Registrierkassen führen, müssen nun überprüfen, ob das von 

ihnen eingesetzte Gerät den erhöhten Anforderungen genügt. Ist das nicht oder nicht vollständig der 

Fall, wird es zunächst nicht beanstandet, wenn das Registriergerät längstens bis zum 31.12.2016 wei-

terhin im Betrieb genutzt wird. Hier sollte also dringend der Austausch veralteter Kassen in Angriff 

genommen werden. Entsprechen die Kassen nicht mehr den Anforderungen der Finanzverwaltung, dro-

hen Schätzungen. 

 

 

 

 

3. Beschäftigung von Asylsuchenden, anerkannten Flüchtlingen und Geduldeten 
 

Bei der Beschäftigung von geflüchteten Menschen im Privathaushalt oder im Unternehmen sind be-

stimmte Spielregeln einzuhalten. Hier gilt es je nach Stand des Asylverfahrens zwischen folgenden 

Personenkreisen zu unterscheiden: 

 

 Asylsuchende mit noch nicht abgeschlossenen Verfahren (Aufenthaltsgestattung liegt vor) 

 Geduldete Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, welche  aus Gründen von Krankheit o. Ä. 

nicht abgeschoben werden können 

 Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis 

 

Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-

schen Gründen dürfen jede Beschäftigung annehmen – hier müssen Betriebe keine Besonderheiten 

beachten. 

 

Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen können nicht ohne Weiteres einen Job 

ausüben.  Für beide Gruppen kann die Ausländerbehörde nach Ablauf der Wartezeit von 3 Monaten 

eine Arbeitserlaubnis erteilen. Hier muss die Erlaubnis für eine konkrete Beschäftigung bei der Auslän-

derbehörde beantragt werden. In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit wird eine Zustim-

mung oder Ablehnung erteilt. Ausnahmeregelungen gelten für bestimmte Personen in sog. „Engpassbe-

rufen“. 

 

Minijob: Haben Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis, können sie auch einen Minijob ausüben. Hierzu teilt 

die Minijobzentrale mit, dass Arbeitgeber für diese Personen keinen Pauschalbeitrag zur Krankenversi-

cherung zahlen müssen, da Flüchtlinge in Deutschland nicht gesetzlich krankenversichert sind. Ansons-

ten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei jedem anderen Ar-

beitsverhältnis. 

 



Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von 

vornherein auf nicht mehr als 3 Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist. 

Ausgenommen hiervon sind Personen, die „berufsmäßig beschäftigt“ sind und mehr als 450 € im Monat 

verdienen. Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für den Arbeitnehmer nicht 

von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dies trifft nach einer Mitteilung der Minijobzentra-

le auf geflüchtete Menschen zu. Verdienen sie also mehr als 450 € im Monat, sind sie immer berufsmä-

ßig beschäftigt, sodass eine kurzfristige Beschäftigung ausgeschlossen ist. 

 

 

 

 
4. Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge 
 

Zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Engagements bei der Hilfe für Flücht-

linge hat das Bundesfinanzministerium im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

u. a. folgende steuerliche Maßnahmen (gültig vom 1.8.2015 bis 31.12.2016) getroffen: 

 

 Für Sonderkonten von Hilfsorganisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen gilt der verein-

fachte Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis genügt zum Beispiel auch ein Bareinzahlungs-

beleg, der Kontoauszug eines Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck bei Onlinebanking. Eine Be-

tragsbegrenzung gibt es nicht. 
 

 Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen unabhängig von ihren eigentlichen Satzungszwecken 

Spenden für Flüchtlinge sammeln. Auf die Sonderaktion ist hinzuweisen. Damit können auch Verei-

ne unbürokratisch helfen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2015: Oktober = 107,0; September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; 
Juni = 107,0;  Mai 107,1; April = 107,0; März =107,0; Februar = 106,5;  
Januar = 105,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

